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 Veröffentlicht am 12.11.1991

Norm

ASVG §40

ASVG §107

Rechtssatz

Es besteht keine Verp0ichtung des Pensionsversicherungsträgers dafür zu sorgen, daß jeder bei ihm einlangende

Antrag, zu dessen Erledigung ein anderer Sozialversicherungsträger zuständig ist, vor Weiterleitung an diesen - auch

ohne jeglichen diesbezüglichen Anhaltspunkt - darauf überprüft wird, ob nicht auch bei ihm ein Verfahren anhängig

ist, für das die Eingabe von Bedeutung sein könnte. (Hier: Meldep0ichtverletzung eines Ausgleichszulagenbeziehers,

der den Tod seiner Ehegattin nicht meldete, sondern lediglich einen Antrag auf Bestattungskostenzuschuß an die

Pensionsversicherungsanstalt sandte, den diese noch am selben Tag an die zuständige Gebietskrankenkasse

weiterleitete).
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